






1 EINLEITUNG

MIT RECHT GLEICHBERECHTIGT.

Am 13. Dezember 2006 hat die Generalversammlung der Vereinten
Nationen (UNO) in New York das Internationale Übereinkommen zum 
Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet.

Inzwischen hat die Bundesrepublik Deutschland diesen Völkerrechtsvertrag ratifi ziert 
und sich durch die am 24. Februar 2009 erfolgte Hinterlegung der Ratifi kationsurkunde
in New York verpfl ichtet, das Übereinkommen ab 26. März 2009 als innerstaatliches  
Recht anzuerkennen.

Damit sind die für die deutsche Rechtsordnung zuständigen Akteure (Legislative, 
Exekutive und Rechtsprechung) verpfl ichtet, den Inhalt der im Übereinkommen
geregelten Menschenrechte wie deutsches Recht zu behandeln und zu befolgen.

Niemals zuvor hat es ein Völkerrechtsdokument gegeben, in dem die Rechte be-
hinderter Menschen so zukunftsorientiert, glaubwürdig und übersichtlich zusam-
mengefasst worden sind! Leitlinie dieses in der Terminologie des internationalen 
Völkerrechts als Konvention bezeichneten Vertragstextes ist die Anerkennung von 
Menschen mit Behinderungen als vollwertige Bürger ihrer jeweiligen Gesellschaft.
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BEHINDERTE MENSCHEN SIND DIE ZAHLENMÄSSIG
GRÖSSTE MINDERHEIT AUF DER ERDE.

Die UNO hält diese Personengruppe für besonders schutzwürdig, denn

→ 650 Millionen Menschen und damit etwa 10 % der Weltbevölkerung sind behindert.

→ 80 % aller behinderten Menschen leben in Entwicklungsländern.

→ 90 % der behinderten Kinder in Entwicklungsländern erhalten keinerlei Schulbildung.

→ nach Erhebungen der Weltbank sind 20 % der in Armut lebenden Menschen
 von einer Behinderung betroff en.

→ nur 45 Länder verfügen über ein Behinderten- oder Antidiskriminierungsrecht.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat die Konvention zum Schutz der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen einstimmig angenommen. Die Bedeutung 
dieses internationalen Übereinkommens besteht vor allem darin, dass die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen nicht nur einer Gesamtbetrachtung unterzogen, sondern 
unter Berücksichtigung aller Lebensfelder genau analysiert und teilweise detailliert 
beschrieben werden. Zu verdanken ist dieser Erfolg der frühzeitigen Einbindung von 
Menschen mit Behinderungen als „Experten in eigener Sache“ in den schwierigen 
Prozess der Beratung und Verhandlung über den Konventionstext. Diese Verhand-
lungen in New York waren von Anfang an geprägt vom Grundsatz „Nothing about us 
without us“ („Nichts über uns ohne uns“). Deutschland hat an der Erarbeitung des 
Übereinkommens maßgeblich mitgewirkt. Das Übereinkommen umfasst insgesamt 
fünfzig Artikel und enthält zum Teil sehr präzise Regelungen zum Schutz und zur 
Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Obgleich der deutsche Gesetzgeber mit dem im Grundgesetz verankerten Verbot 
der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen (Art. 3 Abs. 3 GG), der Einfüh-
rung des Behindertengleichstellungsgesetzes und der Anerkennung des Rechts auf 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben im Sozial-
gesetzbuch Neuntes Buch (Rehabilitation und Teilhabe) viel dazu beigetragen hat, die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken, gehen von der UNO-Konvention 
überaus wichtige Impulse und Anregungen zur Fortentwicklung der Behindertenhilfe 
in Deutschland aus.
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WAS IST EINE BEHINDERUNG?
Die Behinderung eines Menschen wird in der Konvention nicht als feststehender
Zustand, sondern als ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess beschrieben,
der sich nachteilig auswirkt, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen (Beispiele: 
Schädigung körperlicher Organe, Blindheit, Gehörlosigkeit, Lernstörungen) auf
einstellungs- und umweltbedingte Barrieren stoßen, die sie an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben hindern.

BARRIEREFREIHEIT IST EIN
WESENTLICHES ELEMENT.
Von herausragender Bedeutung ist deshalb Art. 9 (Barrierefreiheit) der Konvention, 
der die Vertragsstaaten dazu verpfl ichtet, geeignete Maßnahmen zu treff en, damit 
Hindernisse und Zugangsbarrieren beseitigt werden. Gebäude, Straßen, Transport-
mittel, Schulen, Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen und Arbeitsstätten sind
so zu gestalten, dass sie für Menschen mit Behinderungen frei zugänglich sind.

Das Gleiche gilt für Informations-, Kommunikations- und andere Dienstleistungen. 
Deshalb sollen die Vertragsstaaten auch dafür Sorge tragen, dass in für die Öff ent-
lichkeit zugänglichen Gebäuden und Einrichtungen Beschilderungen in Blindenschrift 
und in leicht lesbarer und verständlicher Form angebracht werden.

Wichtig ist der Appell in Art. 2, Produkte, technische Gerätschaften und Gebäudeteile 
so zu gestalten, dass sie auch von behinderten Menschen möglichst ohne Anpassung 
genutzt werden können („Universelles Design“). Die DIN-Normen für Gebäude und 
Geräte und Dienstleistungen sind deshalb so zu verändern, dass das behinderten-
gerechte Bad oder die rollstuhlgerechte Eingangstür zum Regelfall wird und behinderte 
Menschen nicht zum Kauf teurer Sonderanfertigungen gezwungen sind!
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In Art. 21 (Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu
Informationen) wird der Grundsatz der Barrierefreiheit dahin gehend spezifi ziert, dass 
die Vertragsstaaten verpfl ichtet sind, Menschen mit Behinderungen Informationen, 
die für die Allgemeinheit bestimmt sind, „ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen 
Formaten und Technologien, die für alle Arten der Behinderung geeignet sind, zur 
Verfügung zu stellen“ und die Verwendung von Gebärdensprache, Blindenschrift usw. 
anzuerkennen und zu fördern.

GLEICHE ANERKENNUNG VOR
RECHT UND GESETZ.
Ganz wichtig ist Art. 12, der sich mit Fragen der Geschäftsfähigkeit, Vormundschaft,
Pfl egschaft bzw. der gesetzlichen Betreuung von Menschen mit Behinderungen 
befasst. Die Beratungen der Vereinten Nationen haben gezeigt, dass im weltweiten 
Vergleich Millionen von Menschen mit geistiger Behinderung oder psychosozialen 
Problemen elementare Menschenrechte vorenthalten werden.

Das Übereinkommen ruft deshalb in Art. 12 dazu auf, in Zukunft Entmündigungen 
und vergleichbare Eingriff e in persönliche Rechte zu verhindern. Unter der Überschrift 
„Gleiche Anerkennung vor Recht und Gesetz“ sprechen sich die Vereinten Nationen 
gegen jede Form der Entmündigung oder der fi ktiven Festschreibung der Handlungs- 
bzw. Geschäftsunfähigkeit eines Menschen aus und appellieren stattdessen an die 
Vertragsstaaten, geeignete Maßnahmen zu treff en, um Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu der Unterstützung zu ermöglichen, die sie bei der Ausübung ihrer Funktion 
als Rechtsperson oder bei der Ausführung ihrer Rechte benötigen. Die deutsche 
Rechtsordnung steht damit vor der großen Herausforderung, für Menschen, die unter 
rechtlicher Betreuung stehen, ein funktionierendes System von Unterstützungs- und 
Assistenzleistungen aufzubauen, die das Ziel verfolgen, die rechtliche Handlungs-
fähigkeit eines behinderten Menschen zu erhalten bzw. zu entwickeln. Dies kann nur 
durch eine sinnvolle Verknüpfung von Betreuungsrecht und Sozialrecht gelingen.
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KAMPF GEGEN FREIHEITS-
ENTZIEHUNG, AUSBEUTUNG, GEWALT 
UND MISSBRAUCH.
Immer wieder gehen Bilder um die Welt, die zeigen, wie Menschen mit Behinderungen 
in Großeinrichtungen, psychiatrischen Krankenhäusern usw. unter menschen-
unwürdigen Bedingungen verwahrt werden. Art. 16 verpfl ichtet deshalb die Vertrags-
staaten, „alle geeigneten Maßnahmen zu treff en, um alle Formen von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch zu verhindern“. Und Art. 14 regelt, dass eine Behinderung
„in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt.“ Die geschlossene Unterbringung 
von psychisch kranken Menschen und die Zwangsbehandlung gehören deshalb auf 
den Prüfstand.

SELBSTBESTIMMT LEBEN.
Art. 19 ruft dazu auf, Menschen mit Behinderung nicht mehr in Sondereinrichtungen 
unterzubringen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, „ihren Aufenthaltsort zu 
wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben“. Dementsprechend werden 
die Vertragsstaaten verpfl ichtet, auf die vollstationäre Versorgung behinderter Men-
schen zu verzichten, soweit sie nicht dem ausdrücklichen Wunsch dieser Menschen 
entspricht, und statt dessen gemeindenahe Wohnformen und Unterstützungsdienste 
einzurichten, die „Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft“ verhindern.
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Eine besondere Herausforderung für den deutschen Gesetzgeber
sind die sozialen Rechte, die in der UNO-Konvention für Menschen 
mit Behinderungen geregelt sind. Das deutsche Grundgesetz
enthält weder ein Recht auf schulische und berufl iche Bildung
noch ein Recht auf Arbeit. Ganz anders die UNO-Konvention:

RECHT AUF BILDUNG UND ERZIEHUNG.
In Art. 24 (Bildung) werden die Vertragsstaaten verpfl ichtet, ein inklusives Bildungs-
system einzuführen und sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen nicht auf 
Grund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem und insbesondere Kinder 
mit Behinderungen nicht vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunter-
richt oder von der Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden. Ausnahmen sollen 
nur dann zugelassen werden, wenn dies zum Erlernen von Blindenschrift, Kommu-
nikations-, Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie für das Erlernen der
Gebärdensprache und zur Förderung der sprachlichen Identität gehörloser Menschen 
erforderlich ist. In Deutschland besucht nur eine kleine Minderheit von Kindern mit 
Lernschwierigkeiten die Regelschule. Im europaweiten Vergleich nimmt Deutschland 
damit einen der letzten Plätze ein. Dies muss sich ändern!

RECHT AUF GESUNDHEIT,
REHABILITATION UND ARBEIT.
Ausführlich geregelt ist das Recht auf Gesundheit (Art. 25) und Rehabilitation (Art. 26). 
Eingriff e in den Körper eines behinderten Menschen bedürfen der „freien Einwilligung“. 
Dies gilt für wissenschaftliche Versuche, Gewebeentnahmen und Operationen gleicher-
maßen. Sterilisationen aufgrund einer Behinderung sind unzulässig (Art. 23 c).

Art. 27 erkennt das gleichberechtigte Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit an und beschreibt dies als Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu 
verdienen und in einem off enen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen 
zugänglichen Arbeitsmarkt tätig zu sein. Werkstätten für behinderte Menschen werden 
nicht als Alternative zum freien Arbeitsmarkt erwähnt.

3 DER DEUTSCHE GESETZGEBER IST GEFORDERT
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Die Ratifi kation der UNO-Behindertenrechtskonvention durch 
Deutschland beinhaltet die Verpfl ichtung, die Gesetzgebung für 
Menschen mit Behinderungen so auszurichten, dass die in dem 
Übereinkommen geregelten Rechte in deutsches Recht übertragen 
werden und eine gesellschaftliche Entwicklung in Gang gesetzt 
wird, die Menschen unabhängig von der Art und vom Schweregrad 
ihrer Behinderung als vollwertige und gleichberechtigte Bürger 
ihres Landes anerkennt.

ZU BEGRÜSSEN IST, dass der deutsche Gesetzgeber die Konvention ohne Vorbehalt 
ratifi ziert hat. Bedenklich stimmt allerdings eine Denkschrift der Bundesregierung, 
die dem als Bundestagsdrucksache veröff entlichten Konventionstext wie eine
Gesetzesbegründung angehängt worden ist. In dieser Denkschrift wird zum Beispiel 
behauptet, dass ein behindertes Kind nur dann zum Besuch einer Regelschule
berechtigt ist, wenn diese personell und sachlich so ausgestattet ist, dass das 
behinderte Kind in der Normalschule unterrichtet werden kann. Diese Einschränkung 
ist mit Art. 24 der Konvention unvereinbar.

AUF NATIONALER EBENE kontrolliert das Deutsche Institut für Menschenrechte, 
Berlin, die Einhaltung des Übereinkommens. Außerdem sind gemäß Art. 33 staat-
liche Anlaufstellen vorgesehen, die auf die Einhaltung der in der Konvention ver-
einbarten Pfl ichten der UNO-Vertragsstaaten achten sollen. Die Organisationen der 
behinderten Menschen sollen in den Überwachungsprozess einbezogen werden.

UM DIE UMSETZUNG DER KONVENTION ZU GEWÄHRLEISTEN, ist jeder Staat 
dazu verpfl ichtet, im Abstand von zwei Jahren einen Bericht an das internationale 
Komitee, das die Konvention überwacht, zu liefern. In dem Bericht sollen konkrete 
Maßnahmen für die Realisierung des Übereinkommens genannt werden. Dafür 
setzt die Bundesregierung zur Zeit einen Aktionsplan auf, der im Mai 2011 der 
Öff entlichkeit vorgestellt wird. Der Aktionsplan wird mit Spannung erwartet, denn 
er defi niert die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Maßnahmen für eine inklusive 
Gesellschaft.

4 WIE GEHT ES WEITER?
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Aktion Mensch e.V. 
Heinemannstraße 36 | 53175 Bonn
Tel.: 0228/2092-391 | Fax: 0228 / 2092-333
www.aktion-mensch.de

Text: Klaus Lachwitz, Justitiar
Bundesvereinigung Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung

Stand: März 2011 | 4. überarbeitete Aufl age

5 IMPRESSUM

AUF INTERNATIONALER EBENE soll die Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen von einem Ausschuss der Vereinten Nationen überwacht werden, 
der sich aus zwölf Sachverständigen unter Beteiligung von Menschen mit Behin-
derungen zusammensetzt (Art. 34). Die Vertragsstaaten sind verpfl ichtet, diesem 
Ausschuss regelmäßig zu berichten, wie sie gewährleisten wollen, dass die in der 
UNO-Konvention geregelten Rechte von Menschen mit Behinderungen auf natio-
naler Ebene verwirklicht werden. In einem Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 
ist geregelt, dass der Ausschuss auch Beschwerden von einzelnen Menschen mit 
Behinderungen entgegennehmen kann, die sich in ihren Menschenrechten verletzt 
fühlen. Allerdings müssen im Regelfall zunächst alle nationalen Rechtsmittel vor 
deutschen Gerichten ausgeschöpft sein. 
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DIE VERBÄNDE DER BEHINDERTENHILFE
UND -SELBSTHILFE in Kooperation mit der


